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1. Der Regierungsrat wählt gemäss § 40a des Staatsvertrags über die 
gemeinsame Trägerschaft der Universität Basel als Vertreterinnen und 
Vertreter des Kantons Basel-Stadt im Immobiliengremium für die Leis-
tungsperiode 2022–2025: 

- Beat Aeberhard, Kantonsbaumeister; 

- Barbara Rentsch, Geschäftsleiterin Immobilien Basel-Stadt. 

2. Der Regierungsrat genehmigt gemäss § 22 der Vereinbarung über das 
Immobilienwesen der Universität Basel das vorgelegte Pflichtenheft für 
das Immobiliengremium.  

 

Begründung 

Im Hinblick auf die Leistungsauftragsperiode 2022–2025 und das Inkrafttre-
ten von Universitätsvertrag und Immobilienvereinbarung wählen die Regie-
rungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft Delegierte für das 
Immobiliengremium. Zudem wird, zusammen mit dem Universitätsrat, dessen 
Pflichtenheft genehmigt. 
 

                                                                                            
 


